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Rechtsgrundlage

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13.04.2023 (GV NRW, S. 490), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8,
10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom
21.10.1969 (GV NRW 1995, S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2023 (GV NRW
2023, S. 233), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntrnachung vom 25.06.1995 (GV NRW S.
926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom
17.12.2021 (GV NRW, S. 1470), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Nordrhein-Westfäli-
schen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (AbwAG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 08.07.2016 (GV NRW 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.) in der
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Satzung über die Entsorgung der lnhalte aus
Grundstücksentwässerungsanlagen der Stadt Overath (Entsorgungssatzung) in der jeweils gelten-
den Fassung hat der Rat der Stadt Overath in seiner Sitzung am 13.12.2023 die folgende Satzung
beschlossen:

§1
Benutzungsgebühren

(1) Für die lnanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung von lnhalten aus Grundstücksentwäs-
serungsanlagen und die Überwachung dieser Anlagen erhebt die Stadt Overath nach § 4 Absatz
2, § 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung
der Kosten im Sinne des § 6 Absatz 2 KAG NRW, der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW und
für die Annahme des Klärschlammes an den Kläranlagen des Aggerverbandes.

(2) In die Benutzungsgebühr wird die Abwasserabgabe für Kleineinleiter gemäß § 2 Absatz 1 Satz
1 Nr. 2 AbwAG NRW in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 AbwAG NRW eingerechnet.
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§ 2
Gebührenmaßstab

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und als Leistungsgebühr erhoben.

(2) Die Grundgebühr wird für jede abflusslose Grube erhoben.

(3) Die Leistungsgebühr bemisst sich nach der angefallenen häuslichen Abwassermenge. Berech-
nungsgrundlage ist der Kubikmeter (m3) Abwasser.

(4) Als Abwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene Wasser-
menge (§ 2 Absatz 5) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen,
Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 2 Absatz 6) abzüglich der auf dem
Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen (§ 2 Absatz 7),
die nicht in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden.

(5) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch den Wasserzähler des örtlichen
Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen
Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein
Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Stadt unter
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten
Angaben der Gebührenpflichtigen/des Gebührenpflichtigen geschätzt. Die Datenübernahme
vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung und Datennutzung der Wasserzäh-
lerdaten des Wasserversorgers erfolgt, um der Gebührenpflichtigen/dem Gebührenpflichtigen
die zweimalige Ablesung ihres/seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der ordnungsgemä-
ßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt (§ 46 Absatz 1 LWG NRW) und der
Abwasserüberlassungspflicht durch die gebührenpflichtige Benutzerin/den gebührenpflichtigen
Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Leistungsgebühr
und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Leistungsgebühr. lnsoweit hat die Grund-
stückseigentümerin/der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldnerin/Gebührenschuldner
den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2
Absatz 1 Grundgesetz) zu dulden.

(6) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Regen-
wassernutzungsanlagen) hat die Gebührenpflichtige/der Gebührenpflichtige den Mengennach-
weis durch einen auf ihre/seine Kosten eingebauten und messrichtig funktionierenden Wasser-
zähler nach § 2 Absatz 7 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Die Gebührenpflichtige/Der Gebühren-
pflichtige hat den Einbau des Wasserzählers unverzüglich bei den Stadtwerken Overath anzu-
zeigen und von einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter der Stadtwerke Overath abnehmen zu las-
sen. Der Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler, die Unterhaltung und
die Ablesung des Wasserzählers obliegt der Gebührenpflichtigen/dem Gebührenpflichtigen. 1st
der Gebührenpflichtigen/dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers
nicht zuzumuten, so ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen
zu schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Ent-
nahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasser-
pumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Stadtgebiet). Eine Schät-
zung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktioniert.

(7) Bei der Ermittlung der Abwassermenge werden die auf dem Grundstück anderweitig verbrauch-
ten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen, die
nachweisbar nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden. Der Nachweis der Was-
serschwundmengen obliegt der Gebührenpflichtigen/dem Gebührenpflichtigen. Die Gebühren-
pflichtige/Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf
ihre/seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete Messeinrichtung in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, MessEV) zu führen.

Gebührensatzung zur Entsorgungssatzung vom 13.12.2023 Seite 2 von 5



Satzungen der Stadt Overath 6.9

Die Messeinrichtung ist vor der Installation bei der Stadt formell schriftlich zu beantragen. Vor
der lnbetriebnahme ist die Messeinrichtung durch eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter der Stadt-
werke abnehmen zu lassen. Für die Abnahme mit Datenerfassung erhebt die Stadt eine Verwal-
tungsgebühr nach Absatz 8.

Nr. 1: Abwassermesseinrichtung

Geeignete Abwassermesseinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Abständen
kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Herstellerangaben durchzuführen und
der Stadt nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der Abwassermesseinrichtung zu
dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt.

Nr. 2: Wasserzähler

1st die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich oder
der Gebührenpflichtigen/dem Gebührenpflichtigen nicht zuzumuten, so hat sie/er den Nachweis
durch einen auf ihre/seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und geeichten
Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler ist fest und frostsicher mit Absperrarmaturen inner-
halb des Wohngebäudes (z. B. Hauswirtschaftsraum) unter Beachtung der „Technischen Regeln
für Trinkwasser-lnstallationen DIN 1988" zu installieren. Die Installation darf nur durch Fachbe-
triebe, die in das Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen
sind, ausgeführt werden. Zähler zum Anschrauben am Außenzapfhahn (sog. Ventil- oder Zapf-
hahnzähler) werden nicht anerkannt. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an die Vorschriften
des Mess- und Eichrechts alle 6 Jahre durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt wer-
den. Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt
der Gebührenpflichtigen/dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet
eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. Vor erneuter lnbetriebnahme ist der Was-
serzähler durch eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter der Stadtwerke abnehmen zu lassen. Für die
erneute Abnahme mit Datenerfassung erhebt die Stadt eine Verwaltungsgebühr nach Absatz 8.

Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen

1st im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwundmengen
technisch nicht möglich oder der Gebührenpflichtigen/dem Gebührenpflichtigen nicht zuzumu-
ten, so hat die Gebührenpflichtige/der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Un-
terlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nach-
vollziehbaren Gründen Wassermengen der städtischen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet
werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeig-
net sein, der Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Was-
sermengen zu ermöglichen.

Bei Betrieben mit Großvieheinheiten wird auf Antrag die der Viehhaltung zuzuschreibende Was-
serschwundmenge pauschal mit 12 m3/Großvieheinheit festgesetzt. Bei der Pauschalierung der
Wasserschwundmenge bleibt mindestens der durchschnittliche häusliche Wasserverbrauch pro
Person auf der Grundlage des letzten Jahresabschlusses der Stadtwerke Overath unberücksich-
tigt. Bei der Ermittlung der Personen ist auf die mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen abzu-
stellen. Die Großvieheinheiten werden in Anlehnung an die Richtlinie zum Einkommensteuerge-
setz ermittelt. Die Anzahl der Tiere bestimmt sich nach der Viehzählung im Abrechnungsjahr.

Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die gel-
tend gemachten Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit die Gebührenpflichtige/der
Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen
den Nachweis erbringen will, hat sie/er die gutachterlichen Ermittlungen vom lnhalt, von der Vor-
gehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Stadt abzustimmen. Die Kosten für das
Gutachten trägt die Gebührenpflichtige/der Gebührenpflichtige.
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(8) Die Verwaltungsgebühr für die Abnahme mit Datenerfassung von Messeinrichtungen im Sinne
des Absatzes 7 beträgt pauschal 45,00 E. Sie ist von der Grundstückseigentümerin/dem Grund-
stückseigentümer zu tragen und wird durch Bescheid festgesetzt.

(9) Wasserschwundmengen sind spätestens bis zum 15.01. des auf das gebührenrelevante Abrech-
nungsjahr folgenden Jahres durch einen schriftlichen Antrag der Gebührenpflichtigen/des Ge-
bührenpflichtigen bei der Stadt geltend zu machen. 1st ein Wasserzähler nach § 2 Absatz 7 Nr.
1 oder 2 installiert, ist es ausreichend, wenn der Zählerstand den Stadtwerken Overath termin-
gerecht übermittelt wird. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasser-
schwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. auf einen Samstag oder
Sonntag, endet die Ausschlussfrist am darauffolgenden Werktag.

§ 3
Gebührensatz

(1) Die Grundgebühr für die Entsorgung von lnhalten aus abflusslosen Gruben beträgt jährlich
113,05 pro Grube.

(2) Die Leistungsgebühr beträgt bei

a) abflusslosen Gruben
b) sonstigen Kleinkläranlagen
c) vollbiologischen Anlagen

14,10 €/m3 Abwasser
0,43 E/m3 Abwasser
0,64 €/m3 Abwasser

§ 4
Gebührenpflicht, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses an die Grund-
stücksentwässerungsanlage. Sie endet mit der Stilllegung des Anschlusses an die Grundstücksent-
wässerungsanlage.

(2) Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Die Gebühren werden von der Stadt durch Gebührenbe-
scheid festgesetzt, der mit einem Bescheid über andere Abgaben verbunden sein kann oder mit
einem Abgabenbescheid eines Dritten. Sie sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig. Gibt der Gebührenbescheid andere Fälligkeitstermine an, so gelten diese.

(3) Die Stadt ist berechtigt, die Benutzungsgebühren, die nach der Wassermenge aus der öffentlichen
Wasserversorgung berechnet werden und die Grundgebühren durch die zuständigen Versorgungs-
unternehmen erheben zu lassen. Erhebungszeitraum ist in diesem Falle der Abrechnungszeitraum
der Versorgungsunternehmen.

(4) Die Stadt ist berechtigt, von der Gebührenpflichtigen/dem Gebührenpflichtigen Abschlagszahlungen
(Vorauszahlungen) auf die zu erwartenden Gebühren zu verlangen. Die Abschlagszahlungen wer-
den geschätzt unter Berücksichtigung des Vorjahresverbrauches. Als Fälligkeit der Abschlagszah-
lungen gelten die in den Gebührenbescheiden festgesetzten Fälligkeitstermine.

§ 5
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind

a) die Eigentümerin/der Eigentümer, wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, die Erbbauberechtigte/
der Erbbauberechtigte,
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b) die Nießbraucherin/der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich
Berechtigte

des Grundstückes, auf dem die Einleitung in die Grundstücksentwässerungsanlage vorgenom-
men wird.

Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.

(2) lm Fa Ile eines Eigentums- bzw. Nutzungswechsels ist die neue Eigentümerin/der neue Eigentü-
mer bzw. Nutzungsberechtigte vom Beginn der Rechtsänderung an gebührenpflichtig. Für sons-
tige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Einen Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat die
bisherige Gebührenpflichtige/der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt innerhalb eines Monats
nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Benutzungsgebühr erforderlichen
Auskünfte zu erteilen, sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Ferner haben die Gebühren-
pflichtigen zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen.

(4) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet die bisherige Gebührenpflichtige/
der bisherige Gebührenpflichtige nach Absatz 1 für die Benutzungsgebühr, die auf den Zeitraum
bis zum Eingang der Anzeige bei der Stadt entfällt, neben der Gebührenpflichtigen/dem Gebüh-
renpflichtigen.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Entsor-
gungssatzung vom 14.12.2022 außer Kraft.

Overath, den 14.12.2023

gez.
Nicodemus
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die vom Stadtrat am 13.12.2023 beschlossene Gebührensatzung zur Entsorgungssatzung der
Stadt Overath mache ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen nach den Vorschriften der Bekanntmachungsanordnung vom 26.08.1999 (GV NW 1999,
S. 516) öffentlich bekannt.

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NW:

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf von sechs
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
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a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift oder die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Overath, den 14.12.2023

gez.
Nicodemus
Bürgermeister
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